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Vorwort Wegbereiter ist, wer als erster etwas Neues tut. Das verlangt Durchsetzungskraft. Insbesondere, wenn Frauen in Rechtsfragen Pioniere sein wollen. Auf das hundert Jahre zurückliegende, fast ausschließlich männlich besetzte Parlament, dem Reichstag der Weimarer Zeit, gelang weiblicher Einfluss zuvorderst nur über außerparlamentarische Initiativen. Die ersten Juristinnen Deutschlands griffen auf das noch junge Modell der politischen Partizipation: den Verein, zurück und machten ihn zu einem Instrument im Kampf um eine rechtliche Besserstellung der Frau. Dieses Engagement einzelner Mitglieder des Deutschen Juristinnen-Vereins blieb in der wissenschaftlichen Literatur -bis heute- hinter der führenden Organisation der damaligen Frauenbewegung: dem Bund Deutscher Frauenvereine, verborgen. Die Publikationen des Deutschen Juristinnenbund, dem Nachfolger des Deutschen Juristinnen-Vereins, sind bis heute über seine Verbandsgeschichte spärliche Quellen zu entnehmen. Ursache seien die Ereignisse des 2. Weltkriegs.1 Dieser unbefriedigende Befund war Grund der Frage nachzugehen: Wie haben die Mitglieder des Deutschen Juristinnen-Vereins die Weimarer Reform zum Ehe- und Familienrecht mitbestimmt und wo fanden ihre Reformvorschläge ihr rechtliches Abbild nach dem zweiten Weltkrieg? Schlusspunkt in der Antwort auf diese Frage muss die Rechtsentwicklung bis zum Jahr 2000 sein, weil der rechtspolitische und rechtswissenschaftliche Diskurs 10 Jahre nach der Wiedervereinigung mit den sozioökonomischen Veränderungen durch die vierte bis sechste Erweiterung der EU (1995, 2004 und 2007) internationale Rechtsanknüpfungen erhielt. Es gewinnt zum Beispiel die Verordnung (EG) Nr.2201/2003 (EuEheVO) in Ehe- und Kindschaftssachen an Bedeutung, auch für eheähnliche Lebensgemeinschaften (vgl. Beschluss des BGH vom 16. März 2011, XII ZB 407/10). Es ist eine weltweite berufliche Mobilität, die die Ehepartner -nicht nur unterschiedlicher Nationen- auf das gesetzliche Güterrecht verzichten lässt, weshalb um den Kernbereich im vertraglichen Güterrecht im wissenschaftlichen Diskurs auch über europäische Landesgrenzen hinweg gerungen wird. Doch um die Frage nach dem Ursprung heutiger Rechtsentwicklung mit dieser wissenschaftlichen Studie aufzugreifen, ist zunächst in ein zur Weimarer Zeit noch neues –revolutionäres- Berufsbild: dass der Juristin, ihre berufliche Professionalisierung und in die rechtspolitische Stellung des Vereins einzuführen. 1



Siehe vor allem: Deutscher Juristinnenbund (Hrsg.), Juristinnen in Deutschland – Eine Dokumentation (1900-1989), 2. Auflage, Neuwied/Frankfurt, 1989, S. 5.
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A. Der Verein Der Begriff des Vereins steht in einem rechtssoziologischen und rechtspolitischen Kontext. I. Definition des Vereins und seine Konstitution Neben einer privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Verortung muß der Verein bestimmte Mindestmerkmale aufweisen. Sein auf unbestimmte Zeit oder von gewisser Dauer bestehender Zusammenschluss basiert auf der Freiwilligkeit seiner Mitglieder, zur Verfolgung eines gemeinsamen nichtwirtschaftlichen oder wirtschaftlichen Zwecks kraft körperschaftlicher Verfassung führt er einen Namen und ist in seiner Existenz vom Wechsel seiner Mitglieder unabhängig. Etymologisch wird der Begriff Verein mit dem Wort Verband gleichgesetzt2, der sich historisch aus dem Wort „Assoziation” entwickelt hat.3 II. Der Verein aus rechtssoziologischer und rechtspolitischer Sicht der Weimarer Zeit In den aufstrebenden wissenschaftlichen Disziplinen der Rechtssoziologie und der Politikwissenschaft waren die Auffassungen über die Einbeziehung des Individuums in die gesellschaftliche Entwicklung in Form der politischen Partizipation und die sich hieraus zwangsläufig ergebende Stellung zum Staat differenziert. 1. Das Interesse als gesellschaftliches Phänomen zur Weimarer Zeit Max Weber hat in der Weimarer Zeit in seinen Darstellungen zum Typus des sozialen Handelns ausdrücklich „das Interesse”4 vom Brauch, der Sitte oder einer „als” geltend „vorgestellten Norm”5 abgegrenzt. Das Verhalten als „Mittel”6 zur Erreichung subjektiver Interessen („Zweck”)7 begleitet von den „Bedingungen”8, d.h. der voraussichtlichen Reaktionen des Partners des Individuums, sind die Grundbedingungen gesellschaftlicher Kommunikation und gleichsam als Ausdruck der Interessenvertretung 2 3 4



5 6 7 8



Reichert, Bernhard; van Look, Frank; Häuser, Franz, Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts, Neuwied, 1995, Rdnr. 2, 12 Breitling, Rupert, Die zentralen Begriffe der Verbandsforschung in: Politische Vierteljahresschrift, Jahrgang I und II, 1960/1961, S. 47 bis 73, S. 64 Weber, Max / Winckelmann, Johannes (Hrsg.), Kapitel XI. Soziologische Grundbegriffe, § 4. Typen sozialen Handelns: Brauch, Sitte in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 1988, S. 570 bis 573, S. 572 Weber, Max /Winckelmann, Johannes (Hrsg.), ebd., S. 571 Weber Max /Winckelmann, Johannes (Hrsg.), ebd., S. 572 Weber, Max /Winckelmann, Johannes (Hrsg.), ebd., Weber, Max /Winckelmann, Johannes (Hrsg.), ebd.,
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auch Prinzip der Gesellschaft. Otto von Gierke bezieht eine derartige Erkenntnis auf das Recht als Prozess nicht nur des menschlichen Zusammenlebens, sondern als Produkt der Interessenvertretung und damit als Interessenausgleich: „Einerseits ist das Recht ein Teil des Gemeinschaftslebens. Die Rechtswissenschaft kann daher schon von der Entstehung des Rechtes nicht handeln, ohne auf die erzeugende Gemeinschaft zurückzugehen;”9 Mit Hugo Sinzheimer kommt neben der Ausgleichsfunktion der Gedanke des Pluralismus zum Ausdruck: Soziale Selbstbestimmung bedeutet, dass „frei- organisierte gesellschaftliche Kräfte unmittelbar und planvoll objektives Recht erzeugen und selbständig verwalten.”10 2. Gruppeninteressen als Gegenstand des Pluralismus Die Publikation des Amerikaners Arthur F. Bentley (1908) „The Process of Government” griff erstmals „interessenbestimmte Handlungsweisen der Menschen” als „Grundelemente der Politik” auf.11 Dieses „gruppentheoretische Politikmodell” und der Ansatz von Laski („A Grammar of Politics”, 1925”), der Staat sei nichts weiter als „die Zwangsmitgliedschaft aller“ und er „wenn es darauf ankommt, ihren Gehorsam erzwingen kann.”12 Gleichwohl „seine Gebote [..] legitimiert [sind] durch einen demokratischen Prozess von Entscheidungen und Kontrolle, der gewährleistet – [..] dass das Subjekt an der Herstellung der Gesetze beteiligt ist, denen es sich unterwirft.”13 Die Auffassungen über das Verhältnis von Staat und Individuum zu jener Zeit waren differenziert.



9 10 11



12 13



v. Gierke, Otto, Das Wesen der menschlichen Verbände, Darmstadt, 1954, S. 6 Sinzheimer, Hugo, Ein Arbeitstarifgesetz -Die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht-, 2. Auflage, Berlin, 1977, der in Leipzig 1916 erschienenen Publikation, S. 181 bis 209, S. 186 Weber, Jürgen, Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz,1977, 2. Gruppeninteressen in modernen politischen Theorien, S. 43 bis 56, S. 43 Weber, Jürgen, ebd., S. 47 Wolff, Robert Paul, Jenseits der Toleranz in: Wolff, Robert Paul; Barrington, Moore; Marcuse, Herbert, Kritik der reinen Toleranz, Frankfurt, 1982, S. 11
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a) Das „System von Bewegungen sozialer Gruppen” bei Ludwig Gumplowicz Mit dieser in der Überschrift genannten Bezeichnung definierte Gumplowicz nicht nur den Forschungsgegenstand der Wissenschaftsdisziplin Soziologie.14 Er verdeutlicht zudem, dass soziale Tatsachen „nicht von Individuen, sondern von mindestens zwei heterogenen Gruppen”15 als „Urelement aller sozialen Entwicklung [und] des Naturprozesses der Geschichte”16 infolge des „Strebens nach Selbsterhaltung”17 danach „trachtet [..] die andere (Gruppe) zu ihren eigenen Zwecken zu verwerten”18, was lediglich „nur [..] durch die komplizierte soziale Struktur der Staaten [..] einigermaßen verdunkelt [..] wird”19 Ursache sei „die Vermehrung der Bevölkerung [als] Tatsache [der] Fruchtbarkeit der Frauen.”20 Der Staat hebt sich gleichsam kraft seiner Souveränität von den „einer gemeinschaftlichen Rechtsordnung”21 unterworfenen Gruppen ab22 und das Recht ist das Ergebnis „vorhergehender sozialer Kämpfe verschiedener sozialer Gruppen”.23 b) Das „patriarchalische Herrschaftsverhältnis” bei Gustav Ratzenhofer Nach Ratzenhofer bedingt „soziale Ungleichheit durch Scheidung in Bevorrechtete und Dienstbare.”24 die Bildung von „Gesellschaftsverbänden”,25 deren „politische Ungleichheit”26 innerhalb eines „patriarchalischen Herrschaftsverhältnisses”27 von „gegensätzlichen Interessen”28 zu einem „Theil des staatlichen Interesses.”29 werden. Ausdruck der politischen Macht des Staates ist die Rechtsgrundlage.30 14



15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



Gumplowicz, Ludwig, Ausgewählte Werke, Band IV: Soziologische Essays, Soziologie und Politik, Innsbruck, 1928, Reprint: Aalen, 1972, Zweiter Teil, Erstes Buch, § 20. Die soziologische Weltanschauung, S. 190 bis 196, S. 192 Gumplowicz, Ludwig, ebd., Erster Teil, II. Das Eigentum, S. 12 bis 30, S. 14 Gumplowicz, Ludwig, ebd., Zweiter Teil, Zweites Buch, § 24. Die soziale Gruppe, S. 218 bis 220, S. 218 Gumplowicz, Ludwig, ebd., Zweiter Teil, Zweites Buch, § 27. Das oberste Gesetz der sozialen Entwicklung, S. 225 bis 230, S. 225 Gumplowicz, Ludwig, ebd., S. 227 Gumplowicz, Ludwig, ebd. Gumplowicz, Ludwig, ebd., S. 226 Gumplowicz, Ludwig, ebd., Zweiter Teil, Zweites Buch, § 25. Die Gesellschaft und der Staat, S. 220 bis 222, S. 220 Gumplowicz, Ludwig, ebd., S. 221 Gumplowicz, Ludwig, ebd., Erster Teil, I. Was ist Recht ?, S. 1 bis 11, S. 2 Ratzenhofer, Gustav, Wesen und Zweck der Politik, Band 1 bis 3, Leipzig, 1893, Reprint: Aalen, 1967, Band 1, Einleitung., Die sociologische Grundlage, S. 3 Ratzenhofer, Gustav, ebd. Ratzenhofer, Gustav, ebd. Ratzenhofer, Gustav, ebd. Ratzenhofer, Gustav, ebd., Band 1, II. Die Politik im Staate. 18. Die politischen Interessen im Staate., S. 161 bis 185, S. 161 Ratzenhofer, Gustav, ebd. Ratzenhofer, Gustav, ebd., Band 2, IV. Die Gesellschaftspolitik., 50. Das Wesen der Gesellschaftspolitik., S. 251 bis 255, S. 251
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c) Die organische Theorie bei Otto von Gierke Nach von Gierke ist das Individuum kraft der „reale(n) Existenz von Gemeinschaft, Gemeinwillen und Gemeinbewußtsein.”31 Bestandteil eines „Gemeinwesen”32 welches ”einheitlich und ausschließlich”33 u.a. auch die „Gemeinschaft des Rechts”34 verwirklicht. Gleichwohl verstand von Gierke den Staat als einen menschlichen Verband unter vielen, indem er ihn als „Produkt der in den Individuen sich bethätigenden gesellschaftlichen Kräfte [als] Verwirklichung einer bestimmten wesentlichen Seite des menschlichen Gemeinlebens.”35 verstand. d) Der Begriff des Politischen bei Carl Schmitt Die Überordnung des Staates den gesellschaftlichen Kräften gegenüber, hatte insbesondere ihre Begründung in der Vorstellung, dass „der Staat eine [..] maßgebende Einheit [kraft seines] politischen Charakter [..] die höchste [..] bestimmende Einheit”36 darstellt, in der kein Platz für Individualinteressen, geschweige denn für neben dem Staat existierende Interessengruppen ist. Dennoch waren bedingt durch die Industrialisierung, die dem sozio-ökonomischen Wandel eigentümlichen Formen der Interessenwahrnehmung nicht aufzuhalten37, nachdem sie sich vor dem 1. Weltkrieg bereits im Bereich der Wirtschaftspolitik etabliert hatten und politischen Einfluss ausübten.38 III. Die Vereins- bzw. Verbandsarten in der Frauenbewegung am Beispiel der Berufsorganisationen in der Weimarer Zeit In der Zeit vor der Weimarer Republik lag die Interessenvertretung vorwiegend in den Händen von Wirtschaftsverbänden, Handelskammern oder der berufsständischen Selbstverwaltung.39Als Formen der politischen Partizipation des Bürgers waren sie aufgrund der damaligen Rechtslage reglementiert. 31 32 33 34 35 36 37 38 39



v. Gierke, Otto, Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, Tübingen 1915, Reprint: Aalen, 1973, S. 1 bis 132, S. 94 v. Gierke, Otto, ebd. v. Gierke, Otto, ebd. v. Gierke, Otto, ebd. v. Gierke, Otto, ebd., S. 97 Schmitt, Carl, Der Begriff des Politischen -Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien-, Berlin, 1963, S. 43, 44 Weber, Jürgen, ebd., 3. Anfänge und Entwicklungen der Interessengruppen in Deutschland, S. 57 bis 69 Nipperdey, Thomas, Interessenverbände und Parteien in Deutschland vor dem ersten Weltkrieg in: Politische Vierteljahresschrift, Jahrgang I und II, 1960/61, S. 262 bis 280 Fischer, Wolfram, Staatsverwaltung und Interessenverbände im Deutschen Reich 1871-1914 in: Varain, Heinz Josef, Interessenverbände in Deutschland, Köln, 1973, S. 139 bis 161; Schomerus, F., Die freien Interessenverbände für Handel und Industrie und ihr Einfluß auf die Gesetzgebung und
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1. Historischer Rückblick und rechtliche Grundlagen des Vereinsrechts Mit dem 6. Titel des II. Teils §§ 1 bis 24 des Allgemeinen Preußischen Landrechts (ALR von 1794) wurde erstmals die rechtliche Basis für den Verein geschaffen. Dieser Ausdruck bürgerlicher Partizipation stand unter einem gesetzlichen Gemeinwohlvorbehalt. Gesetzestechnisch hatte sich der Staat eine Kontrollfunktion und ein Auflösungsrecht auch in der nach revolutionären Zeit vorbehalten40, von dem er in extensiver Auslegung des Begriffs des politischen Vereins regen Gebrauch machte.41 Die Rechtssituation trennte nicht nur zwischen einem öffentlichen und einem privaten Vereinsrecht, sondern war zudem bundesstaatlich zersplittert. z.B. erlangten Vereine in Sachsen die Rechtsfähigkeit mit Eintragung in ein Register; in Bayern, mit dem Akt der Registrierung, wenn sie keinen wirtschaftlichen Zweck verfolgten.42 Als Beispiel für staatliche Eingriffe: Der der Frauenbewegung zuzurechnende und von der Gräfin Guilleaume-Schack/Berlin mitbegründete „Verein zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen” wurde 1886 polizeilich aufgelöst.43 Frauen war z.B. in Preußen die Mitgliedschaft in Vereinen versagt.44 Die politische Brisanz der Rechtsdiskussion bis zur Verabschiedung des BGB im Jahre 1896 lag in der Forderung des Bürgertums zur selbständigen Wahrnehmung politischer Interessen und dem Vordringen der Arbeiterbewegung.45 Eine öffentlich-rechtliche Eingriffsmöglichkeit fand sich dennoch nach wie vor in den nicht konsequent durchgehaltenen Normativbestimmungen zur Erlangung der Rechtsfähigkeit in den §§ 61 bis 63 a.F. BGB46 Hierin kam der im Gesetzgebungsverfahren des Reichstages erzielte politische Kompromiss für den Verlust der staatlichen Konzessionierung von Vereinen, einem Einspruchsrecht des Staates gegen politische, sozialpolitische und religiöse Vereine zum Ausdruck. Erst mit Art. 124 Abs. 2 S. 2 WRV stand jedem Verein der Erwerb der Rechtsfähigkeit frei und war eine Versagung der Rechtsfähigkeit aus politischen, sozialpolitischen und religiösen



40



41 42 43



44



45 46



Verwaltung in: Schmoller, Gustav (Hrsg.), Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 25. Jahrgang, 1901, S. 57 bis 138 Albrecht, Carsten, Das Spannungsverhältnis zwischen dem privaten und öffentlichen Vereinsrecht in der Vergangenheit und Gegenwart, dargestellt am Erwerb der Rechtsfähigkeit, München, 1989, S. 44, 45 von Zahn-Harnack, Agnes, Die Frauenbewegung -Geschichte, Probleme, Ziele-, Berlin, 1928, S. 276 Reichert, Bernhard; van Look, Frank; Häuser, Franz, ebd., Rdnr. 21 Neumann, Annemarie, Die Entwicklung der sozialistischen Frauenbewegung” in Schumacher, Hermann und Spiethoff, Arthur (Hrsg.), Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 45. Jahrgang, 1921, S. 195 bis 257, S. 203 Beavan, Doris und Faber, Brigitte, „Wir wollen unser Teil fordern”, Interessenvertretung und Organisationsformen der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung im deutschen Kaiserreich, Köln, 1987, S. 32 Albrecht, Carsten, ebd., S. 52 Albrecht, Carsten, ebd., S. 99



12



Gründen nicht mehr möglich.47 Obgleich dieser Schritt erst durch Art. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Wiederherstellung der Gesetzeseinheit auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts vom 5. März 1953 mit Streichung der Worte „oder, wenn er einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt” in § 61 II BGB formell vollzogen wurde.48 2. Politische Bedeutung und wirtschaftliche Absicherung des Vereins Der sozioökonomische Wandel49 führte zu einer Neuorientierung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und hatte damit auch Auswirkungen auf die Stellung der Frau in der Öffentlichkeit. a) Politische Bedeutung Der Kampf der Frauenbewegung im Kaiserreich um eine wachsende öffentliche Verantwortung der Frau erlebte mit dem BGB vom 18. August 1896 einen Boom an Vereinsgründungen und eine Ausweitung des Forderungskatalogs. Waren es in der Zeit vor 1871 noch 78 neue Verbände oder Vereine der Frauenbewegung, betrug die Zahl in den Jahren 1891 bis 1900



281 und im Zeitraum 1901 bis 1908 gar 705



Neugründungen.50 Der Prozentsatz organisierter Frauen am Anteil der weiblichen Bevölkerung betrug 1909 bereits 5,4 % und erlangte damit allgemeine Bedeutung.51 Nunmehr mussten nicht nur die Parteien ihr Verhältnis zu den Frauen neu regeln52 , sondern es war der Weg frei für eine weitgehend ohne staatliche Eingriffe stattfindende parteiunabhängige politische Arbeit und damit gesellschaftliche Einflussnahme gegen die Diskriminierung für die Gleichberechtigung der Frau. Also war der Verein als Organisationsform wichtigste Ausdrucksform der Frauenbewegung, insbesondere im Berufsleben. Nicht nur um ihre beruflichen Interessen und Rechte zu stärken, sondern auch um der dem sozio-ökonomischen Wandel überkommenen Familienpolitik der Weimarer Zeit entgegen zu wirken.



47 48 49 50 51 52



Albrecht, Carsten, ebd., S. 106 Albrecht, Carsten, ebd., S. 107 Peukert, Detlev J.K., Die Weimarer Republik, Frankfurt, 1987, S. 101 Lange, Helene und Bäumer, Gertrud (Hrsg.), Handbuch der Frauenbewegung, Die Geschichte der Frauenbewegung in den Kulturländern, Teil I, Berlin, 1901, S. 17 Dölle, Gilla, die (un)heimliche macht des geldes, -finanzierungsstrategien der bürgerlichen frauenbewegung in deutschland zwischen 1865 und 1933-, Frankfurt a.M., 1997, S. 92, 94 von Zahn-Harnack, Agnes, s. Fußnote 42, S. 297 bis 318
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